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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 21.07.2025    

 
 

Verschiebung der Wahl des/der 4. Beigeordneten 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Wahl des/der 4. Beigeordneten wird aus wichtigem Grund gemäß § 117 Abs. 3 KV M-V 

verschoben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralsund, 8. Juli 2025 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat – 

 

 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FG Kreistagsangelegenheiten  
Vorlagen  Nr.: 

BV/4/0123 

Status: öffentlich 
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Begründung:  

Während der Sitzung des Kreistages V-R am 16. Dezember 2024 wurde der Termin zu der 
Wahl des/der 4. Beigeordneten für den 21. Juli 2025 beschlossen (Beschluss: KT 41-
03/2024).  

Eine Verschiebung ist aus wichtigem Grund gemäß § 117 Abs. 3 KV M-V möglich. Die 
Besetzung der Beigeordnetenstelle ist durch die derzeitige finanzielle Lage sorgfältig 
abzuwägen und aus jetziger Sicht zu verschieben.  
 

Anlagen: 
 

• Beschlussausfertigung - Wahltermin Beigeordneter 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Bemerkungen: 
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